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I 0051/2023 (FD) 
Interpellation Fraktion SVP: Lohnprivilegien für ausgewähltes Topkader (21.03.2023)  

 
Gemäss eines zuerst geheim gehaltenen und erst nach Einleitung eines Schlichtungsverfah-
rens vor der kantonalen Öffentlichkeitsbeauftragten offengelegten Regierungsratsbeschlus-
ses (RRB) vom 15. November 2022 sollen 36 direkt dem Regierungsrat unterstellte Chefbeam-
te in den Genuss exorbitanter Lohnerhöhungen gelangen, welche den dem restlichen Staats-
personal gewährten Teuerungsausgleich um ein Vielfaches übersteigen. Wir bitten Sie in die-
sem Zusammenhang, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Wie viele geheime (nicht öffentliche) Regierungsratsbeschlüsse gab es in den letzten 10 

Jahren? 
2. Wie viele davon könnten wie der RRB vom 15.11.2022 veröffentlicht werden? Aus welchen 

Gründen können die anderen RRB nicht veröffentlicht werden? 
3. Nach welchen Kriterien wurden spezifisch 36 Kadermitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus-

gewählt und diesen substantielle Zusicherungen für Lohnerhöhungen gemacht? 
4. Um welchen jährlichen Bruttobetrag geht es gesamthaft für alle 36 Destinatäre, der als 

Lohnerhöhung (inkl. Boni, Spesen, Lohnnebenkosten, Versicherungsbeiträge etc.) total zu-
gesichert wurde resp. zugesichert werden soll?  

5. Aus welchen Gründen wurden diese Zusicherungen rückwirkend per 1.1.2023 erteilt und 
nicht zuerst die Zustimmung des Kantonsrats abgewartet? 

6. Aus welchen Gründen wurden diese Ausgaben im Budget 2023 nicht berücksichtigt? 
7. Aus welchen Gründen wurden diese Ausgaben und Informationen dem Kantonsrat bis zur 

Einleitung eines Schlichtungsverfahrens vorenthalten? 
8. Wer bezahlt den Schaden und wie wird der Schaden reguliert, wenn der Kantonsrat die 

Lohnerhöhungen resp. das Kaderreglement ablehnt und die ausgewählten Destinatäre die 
Zusicherungen einklagen? 

9. Nur ein auserwählter, privilegierter Bruchteil des Staatspersonals gelangt in den Genuss 
einer exorbitanten Lohnerhöhung. Wie beurteilt der Regierungsrat diese Privilegierung 
unter dem Aspekt der in der Verfassung garantierten Rechtsgleichheit? 

 
Zur Dringlichkeit: Es handelt sich um budgetrelevante, rückwirkend per 1. Januar 2023 zur 
Auszahlung zu erfolgende Ausgaben, die im Budget 2023, welches im Dezember 2022 vom 
Kantonsrat bewilligt wurde, nicht enthalten waren, aber bereits am 15. November 2022 dem 
Regierungsrat bekannt waren. Dieser rechtswidrige Zustand ist umgehend zu beheben, zumal 
der Regierungsrat keine Anstalten dazu trifft, sein Vorhaben aufzugeben, dieses finanzrecht-
lich zu bereinigen oder zumindest zu sistieren. Es besteht daher akute Fortsetzungsgefahr. 
 
Begründung 21.03.2023: Im Vorstosstext enthalten. 
 
Unterschriften: 1. Rémy Wyssmann, 2. Beat Künzli, 3. Andrea Meppiel, Richard Aschberger, 
Matthias Borner, Johannes Brons, Roberto Conti, Markus Dick, Tobias Fischer, Josef Fluri, 
Thomas Giger, Walter Gurtner, Sibylle Jeker, Kevin Kunz, Adrian Läng, Stephanie Ritschard, 
Werner Ruchti, Christine Rütti (18) 


